
 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013  
 Datum: 12.10.10 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
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Verfasser: Herr Eckhard Rickert  Amt/Aktenzeichen: 4/350.00 
 
 

TOP 11 
Angelegenheiten der VHS 
hier: über- und außerplanmäßige Ausgaben 
 
Zielsetzung:   Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  Der ASJS nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und 
    stellt fest, dass kein Handlungsbedarf besteht.   
 
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 30.07.2010 
Ralf Weindock am 30.07.2010 
  am  
 

 
Sachverhalt:  
 
Im Rahmen der Sitzung des Hauptausschusses am 14.06.2010 wurde um Auskunft 
gebeten, wie sich die ausgewiesenen Mehrkosten im Bereich der VHS erklären. 
Die Verwaltung verwies auf die Begründung des Fachbereiches 4, dass 
einhergehend mit der gestiegenen Nachfrage eine Ausweitung des Kursangebotes 
erfolgte, die eine Erhöhung von Dozentenhonoraren nach sich zog.  
 
Die im Hauptausschuss vertretenen Fraktionen kamen übereinstimmend zu der 
Auffassung, dass sich der ASJS im Rahmen seiner kommenden Sitzung mit dem 
Sachverhalt befassen sollte. Zielsetzung sollte die finanzielle Deckelung zur 
Festsetzung der Kursangebote sein, um künftig überplanmäßige Mehrausgaben zu 
unterbinden.   
 
Im Nachgang stellte die Verwaltung klar, dass der überplanmäßigen Mehrausgabe in 
Höhe von 2.891,37 € eine überplanmäßige Mehreinnahme aus Hörergebühren in 
Höhe von 3.912,32 € gegenüber stand.  
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Ergänzend dazu ist auszuführen, dass überplanmäßige Ausgaben im 
Honorarbereich grundsätzlich durch Hörergebühren gedeckt werden, da diese auf 
der Grundlage aller im unmittelbaren Zusammenhang mit den Kursangeboten 
stehenden Kosten kalkuliert werden.  
Aus Sicht der Verwaltung besteht daher kein Handlungsbedarf.  
 
Im Übrigen wird mündlich vorgetragen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
 
 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
Herr Weindock  
 
 


